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TBuc‘h“‚ä,é_iéent’\'lmsreihtiWE  Ar  K RD  Fn  s  690  _gech-‚Eapntumsrecht  ' Zu R jll‘oroutnn"s'  X  S  s  heiligen Thomas“,  _ Von Jos, Biederlack S. J.  Il Teil..  M  } ;  2 6 Def KEigentumse  rwerb nach Horvath. Wie' geht nun  eine bis dahin noch freie, allerdings aber mit „dem .allge-  meinen, gemeinsamen, gleichberechtigten Benützungs-  recht“ belastete Sache in das Eigentum eines einzelnen  Menschen oder einer Gruppe derselben über? Der Über-  gang wird vollzogen durch Ärbeit, d. h. durch die Bearbei-  tung des Dinges; denn (S. 111) „nur durch diese werden  äußere Dinge mit dem Stempel des eigenen Geistes (des  Bearbeiters) versehen. Dadurch, daß der Mensch seine  Ideen verwirklicht, die äußeren Dinge nach ihnen formt,  haucht er etwas von seiner Seele in sie hinein, teilt ihnen  etwas aus seinem innersten Wesen, seinem Eigentum, mit;  stellt infolgedessen eine Verbindung her, die früher nicht  existierte, kraft deren das bearbeitete Ding auf ihn als  seine Ursache hinweist, gleichsam von”ihm weitere Ver-  fügung in der neu empfangenen Seinsweise erwartet.“  S  Die _ bisherige Lehre sieht die Aneignung, die Okku-  pation als ursprünglichste Erwerbsquelle an. Aber. darauf  antwortet Horvath mit der Frage: „Was trägt der Mensch  durch die Okkupation von seinem Ich in das okkupierte  Ding hinein?. Gar nichts. Höchstens seinen Willen, es zu  beärbeiten. Also erst durch die -Arbeit wird es zu seinem  Eigentum und durch den kundgegebenen Bearbeitungs-  willen erscheint uns das positive. Recht oder die bloße  Konvention der. Okkupanten berechtigt, die Okkupation  zu einer Eigentumsquelle zu gestalten“ (S. 112). Wie sich  Horvath die Folgerungen zurechtlegt; die sich aus seiner  Ansicht ‚ergeben, und wie er der Schwierigkeit zu ent-  gehen versucht, wenn jemand im Dienste anderer, also  deren Sache bearbeitet, und wenn, was ja ganz gewöhnlich  ist, viele nacheinander ein Ding bearbeiten, es „mit dem  Stempel ihres Geistes versehen“, müssen wir hier über-  gehen und uns nur mit der allgemeinen Behaupturnig be-  schäftigen, es müsse die Arbeit „als die naturrechtlich  einzige Quelle des Eigentums anerkannt werden“ (S. 112).  Was ist von dieser Lehre zu sagen? Vorerst, daß sie  Nicht die des heiligen Thomas ist. Im art. V. derselben,  qu. 66, die von Horvath vielfach zitiert wird, fragt Thomas:  „Utrum. furtum semper .‚sit peccatum?“ und bringt unter  Qeln Einyvendungén‚rv_dje man Aetwa gege_g di_qflcj)-t\v;ve-ndig‘Zu Horvath'sWE  Ar  K RD  Fn  s  690  _gech-‚Eapntumsrecht  ' Zu R jll‘oroutnn"s'  X  S  s  heiligen Thomas“,  _ Von Jos, Biederlack S. J.  Il Teil..  M  } ;  2 6 Def KEigentumse  rwerb nach Horvath. Wie' geht nun  eine bis dahin noch freie, allerdings aber mit „dem .allge-  meinen, gemeinsamen, gleichberechtigten Benützungs-  recht“ belastete Sache in das Eigentum eines einzelnen  Menschen oder einer Gruppe derselben über? Der Über-  gang wird vollzogen durch Ärbeit, d. h. durch die Bearbei-  tung des Dinges; denn (S. 111) „nur durch diese werden  äußere Dinge mit dem Stempel des eigenen Geistes (des  Bearbeiters) versehen. Dadurch, daß der Mensch seine  Ideen verwirklicht, die äußeren Dinge nach ihnen formt,  haucht er etwas von seiner Seele in sie hinein, teilt ihnen  etwas aus seinem innersten Wesen, seinem Eigentum, mit;  stellt infolgedessen eine Verbindung her, die früher nicht  existierte, kraft deren das bearbeitete Ding auf ihn als  seine Ursache hinweist, gleichsam von”ihm weitere Ver-  fügung in der neu empfangenen Seinsweise erwartet.“  S  Die _ bisherige Lehre sieht die Aneignung, die Okku-  pation als ursprünglichste Erwerbsquelle an. Aber. darauf  antwortet Horvath mit der Frage: „Was trägt der Mensch  durch die Okkupation von seinem Ich in das okkupierte  Ding hinein?. Gar nichts. Höchstens seinen Willen, es zu  beärbeiten. Also erst durch die -Arbeit wird es zu seinem  Eigentum und durch den kundgegebenen Bearbeitungs-  willen erscheint uns das positive. Recht oder die bloße  Konvention der. Okkupanten berechtigt, die Okkupation  zu einer Eigentumsquelle zu gestalten“ (S. 112). Wie sich  Horvath die Folgerungen zurechtlegt; die sich aus seiner  Ansicht ‚ergeben, und wie er der Schwierigkeit zu ent-  gehen versucht, wenn jemand im Dienste anderer, also  deren Sache bearbeitet, und wenn, was ja ganz gewöhnlich  ist, viele nacheinander ein Ding bearbeiten, es „mit dem  Stempel ihres Geistes versehen“, müssen wir hier über-  gehen und uns nur mit der allgemeinen Behaupturnig be-  schäftigen, es müsse die Arbeit „als die naturrechtlich  einzige Quelle des Eigentums anerkannt werden“ (S. 112).  Was ist von dieser Lehre zu sagen? Vorerst, daß sie  Nicht die des heiligen Thomas ist. Im art. V. derselben,  qu. 66, die von Horvath vielfach zitiert wird, fragt Thomas:  „Utrum. furtum semper .‚sit peccatum?“ und bringt unter  Qeln Einyvendungén‚rv_dje man Aetwa gege_g di_qflcj)-t\v;ve-ndig‘WE  Ar  K RD  Fn  s  690  _gech-‚Eapntumsrecht  ' Zu R jll‘oroutnn"s'  X  S  s  heiligen Thomas“,  _ Von Jos, Biederlack S. J.  Il Teil..  M  } ;  2 6 Def KEigentumse  rwerb nach Horvath. Wie' geht nun  eine bis dahin noch freie, allerdings aber mit „dem .allge-  meinen, gemeinsamen, gleichberechtigten Benützungs-  recht“ belastete Sache in das Eigentum eines einzelnen  Menschen oder einer Gruppe derselben über? Der Über-  gang wird vollzogen durch Ärbeit, d. h. durch die Bearbei-  tung des Dinges; denn (S. 111) „nur durch diese werden  äußere Dinge mit dem Stempel des eigenen Geistes (des  Bearbeiters) versehen. Dadurch, daß der Mensch seine  Ideen verwirklicht, die äußeren Dinge nach ihnen formt,  haucht er etwas von seiner Seele in sie hinein, teilt ihnen  etwas aus seinem innersten Wesen, seinem Eigentum, mit;  stellt infolgedessen eine Verbindung her, die früher nicht  existierte, kraft deren das bearbeitete Ding auf ihn als  seine Ursache hinweist, gleichsam von”ihm weitere Ver-  fügung in der neu empfangenen Seinsweise erwartet.“  S  Die _ bisherige Lehre sieht die Aneignung, die Okku-  pation als ursprünglichste Erwerbsquelle an. Aber. darauf  antwortet Horvath mit der Frage: „Was trägt der Mensch  durch die Okkupation von seinem Ich in das okkupierte  Ding hinein?. Gar nichts. Höchstens seinen Willen, es zu  beärbeiten. Also erst durch die -Arbeit wird es zu seinem  Eigentum und durch den kundgegebenen Bearbeitungs-  willen erscheint uns das positive. Recht oder die bloße  Konvention der. Okkupanten berechtigt, die Okkupation  zu einer Eigentumsquelle zu gestalten“ (S. 112). Wie sich  Horvath die Folgerungen zurechtlegt; die sich aus seiner  Ansicht ‚ergeben, und wie er der Schwierigkeit zu ent-  gehen versucht, wenn jemand im Dienste anderer, also  deren Sache bearbeitet, und wenn, was ja ganz gewöhnlich  ist, viele nacheinander ein Ding bearbeiten, es „mit dem  Stempel ihres Geistes versehen“, müssen wir hier über-  gehen und uns nur mit der allgemeinen Behaupturnig be-  schäftigen, es müsse die Arbeit „als die naturrechtlich  einzige Quelle des Eigentums anerkannt werden“ (S. 112).  Was ist von dieser Lehre zu sagen? Vorerst, daß sie  Nicht die des heiligen Thomas ist. Im art. V. derselben,  qu. 66, die von Horvath vielfach zitiert wird, fragt Thomas:  „Utrum. furtum semper .‚sit peccatum?“ und bringt unter  Qeln Einyvendungén‚rv_dje man Aetwa gege_g di_qflcj)-t\v;ve-ndig‘JG Thomas
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Menschen oder elner Gruppe derselben über? Der Über-
gang wırd vollZogen durch Arbeıit, UrC dıe Bearbei-
tung des Dinges; - denn (S 111) NUuFr urc diese werden
äußere )ınge miıt dem Stempel des eigenen (‚eistes (desBearbeiters) versehen. Dadurch, daß der ensch seineIdeen verwir  iıcht, dıie äußeren inge ach ihnen ormt,haucht eLwas VO  om) selner eelje in sS1E hıneln, teilt ihnen
etwas Aaus seinem innersten Wesen, seinem Kigentum, miıt,
stellt ınfolgedessen eline Verbindung her, die Irüher nıcht
existierte, kraft deren das bearbeıitete Dıng auf ıh qals
selne Ursache hınweist, gleichsam von ıhm weltere Ver-
Lügung 1ın der Neu empfangenen Seinsweise erwartet.“

Die bısherige Lehre sieht dıe Ane1gnung, dıe kku-
patıon als ursprünglıchste Erwerbsquelle ber daraufantwortet Horvath mıiıt der Pase: „Was rag der Menschdurch die Okkupatıiıon VO  n seinem Ich ın _ das okkupierteDing hinein ? (zar nichts. Höchstens seinen Wiıllen, Zu
bearbeıten. Iso erst durch -die -Arbeıit wird Zu seinem
Figentum und uUrc den kundgegebenen Bearbeiıtungs-willen ‚erscheint uns das posıtıve. el Oder die
Konvention der kkupanten berechtigt, die OkkupationZU einer Eigentumsquelle gestalten“ (S 112). Wiıe sich
Horvath die Folgerungen zurechtlegt, die sıch aus seiner
Ansıcht ergeben, un WI1I€e er der Schwierigkeit Z ent-
sehen versucht, nın jemand 1 Dienste anderer, :also
deren aC  € bearbeitet;, und wenn, was ja ganz gewöhnlichist, viele nacheinander _ ein Ding bearbeıten, „mit demStempel ihres Geistes versehen“; mussen. WIT hier_ über-
gehen un uUunNns NUur mıt der allgemeinen Behauptung be-
schäftigen, es musse dıe Arbeit „„als die naturrechtlich
einzige Quelle des FKigentums anerkannt werden“ S 112)Was ist Von dieser TE ZuUu sagen? Vorerst, daß s1e
nıcht die des heilisgen "Thomas 1IsSt Im art derselben,qu. 66, die von Horvath vielfach ıtiıert WITd, Iragt Thomas:„Utrum.: furtum semper sıt _ peccatum ?“ . und rıngt unter

den Kınwendungen, -die InNan eLwa die Potwendig



sıch ergebende bejahende Antwort bringen könnte, uch
dıe, sıch doch der Finder ache, dıe ihm
N1ıC gehöre, Iso LeS NO  am SIl FesSs alıena, diese
doch da der Diebstahl EGIHE ahblatıo Lel ahlıenae 1st
muüußte uch der Fınder, der cdie efundene, 1hm och
NIC gehörende Y {Ur sıch behält, CH) 1eh genannt
werden, Was INa  — doch keineswegs zugeben könne: DDas
der Eiınwurf Was aNLWOTIE Thomas®? Er unterscheidet
zwıschen dem Auffinden olcher inge, diıe keinem Figen-
tumer - angehört aben, WI1Ie solcher, dıe X  UuSs dem
Meere stammen, VO  — diesem ausgeworfen un NnUu  b
Meeresstrande geilunden werden („siıcut lapıllı et.SEMMACE,
qUAC invenıuntur ıttore c  — terner VO  — CNatzen,
dıe VOon altersher vergraben SIN.d, daß der Fıgentümer
sich - N1C mehr auffinden Jäßt, un denjenigen Dingen,
die VO  — iıhren och auffindbaren KFigentümern verloren
wurden. Wer diese letzteren sich aneıgnet,. hne die A b-
SIC dem Kigentümer, siıch finden 1äßt, S1C

rückzugeben, begeht Dıebstahl: dıe ersteren aber,
dıe n]ıemandes Kıgentum gestanden oder deren 1gen-
Lumer sich nıcht auffinden Jäßt, ann der Fiınder sıch
CIENECN („occupantı. conceduntur‘ Daß solche wertvolle
Steine, uscheln, Perlen, vergrabene Schätze TST Urc
BearbeıtungC des Fiınders werden, davon sagt I homas
eın Wort, Antwort Jlautet einfach: Stalra occupanitı
conceduntur“ 9 der Aneıgnende kann S16 TÜr sıch behalten

ach Horvath würde Iso der Fınder VO Perlen
Meeresstrande, der Finder VO  Z old und sonstigem kost-
baren etall der ntdecker VO ohlenlagern, Ol-
quellen u. erst ann Fıgentümer dieser
1nge, WEn S1C bearbeıtet. Ist das nıcht en
jedem Menschen angeborenen Rec  ssınn ? Schlägt e11E
solche Theorie nicht jeder gesunden praktıschen ernun
1118 Gesicht ? Und Was ıST erst mIL emJ]en1ıgen, der VO  e

andern ein Geschenk annımmft, Was MIT dem rben,
der CINE, vielleicht schr reiche Erbschaft annımmt.“ ach
dem jedem angeborenen Rechtssinne erlangen S16 das
Kıgentumsrecht der geschenkten Sache oder der
Erbschaft uUure die rechtsgültige Annahme derselben,
uUurc den ‚außerlich kundgegebenen NNeren Wiıllensakt
der Annahme I)ese Schwierigkeıt omMmn uchHorvath
ZU Bewußtsein Wıe sıch . ber diese hınweg?
Er sıch miıt „Urtitel“; schreıibt (S 112)
„Es ıST er das TDrTreC keine VO dem Urtitel wesent-
ıch verschlıedene Erwerbsquelle. Errworben wurde (das
auft den Erben übergehende Ding) 1LUFr einmal uUrc dıe

4.4.*



Arbe‘if,' O©  Ta uch eifi— FÜr allemal, soiahge der V Urei‘wérbé'r
virtuell In seınen Nachfolgern fortlebht ]MDDas positıive Recht
mag dıe Übertragung regeln, aber eine-neue Erwerbsquelle
vermas:  S N1iC zu schaffen. ‘ ber cheser Urtitel haftet
dem inge doch auch 4al in den Händen des Diebes?
nd allem möchten WIT doch WISSeN, wvelche Iıtel
eines rechtmäßigen derivaliven Erwerbes gıbt Daß diese
Theorıe das ureigenste Produkt Horvaths ist und edig-
ICH eine usiIluc daß @]: Tierner für cdiesen Urtitel aul
en heiligen Thomas sıch niıcht berufen kann, hrauchen
WIT N1IC Nur se1 bemerkt, daß die Reformisten,
denen OTVAaLA mıt seinem Ruche zuhılfe kommen

()Dei-möchte, mıt en gegenwärtıg geltenden
tragungsiormen des 1gentums ONn dem einen Besıtzer
auf den andern sıch beschäftigen und ehaupten, der- jetzt
eDpende lensch könne NUr durch Arbeıt das Eigentum
seines Nebenmenschen erwerben. der Berufung aul
einen „Urtitel“ ist deshalb auch en Ref_ormis_ten _nich_t
gedient

Im Vorübergehen SEC1I eın anderes- Beispiei ange-
führt-für die Unzuverlässigkeit des Veriassers ın der KEr-
klärung des heiligen ‘1 homas Horvath unterscheıdet
S 110) eine physısche nd eine psychische Persönlichkeit.
Die physısche Persönlichkeıit (das Kind) „bleibt Hıs
ihrer vollen Entwicklung ein remdes 1igentum, eın 1gen-
Lum derjenigen, dıe 711 ihrer Bildung ‚mitgewirkt haben.
Die ınder siınd moralıisch eın eıl der Eltern, alıquıid
parentum, über welche SLE das n”olle Verfügungsrecht en
Wır iınden daher die Arbeıt aIs eine Quelle des Eigentums
He der natürlichen Verbindung gleichsam qls Ausgießung
der eigenen Persönlichkeit ın remde 1inge, als das AL

vielfältigende Eilement derselben So iuhrt Horvath also
das Recht der Eiltern ber ihre x ıinder au{ dıe ErzeugungSs-
„Arbeı zurück, dıes mıt dem Zentralgedanken Ol
der Arbeıt als Quelle des KEigentumsrechtes 1n UÜberein-
stimmung bringen. er hıerauf einzugehen, erübrigt
sıch. ])ann fährt der Verfasser qalso Liort 35  urc Arbeıt
WIrd das psychische Ich erworben. Welch eine müh-

Tätigkeit die Abstraktıon 1n sıch SC  16 durch
dıe dıe intellektuellen Schätze werden! Welche
Mühe kostet © dıe unbändıgen räftfte des affe  ıven
Lehbhens 1 Zaum zu alten, sıe erziehen! Ohne Arbeit
entwıickelt sıch N1IC e1INn geordnetes Ich, ein menschliches
Wesen, sondern gedeıht NUur die Bestie Durch dıe Arbeit
wıird infolgedessen alles, Was ZULF psychischen Persönlich-
keit . gehört, einem} u\nani;astbarep  Wi Ei’ggn1;urn‚ das uns



ZUtr irelen Verfügung D Gebbte s'teht!“ Was 1ıst d3.le 3 Zu
sagen ? Der heılıge IThomas sagt weder der Stelle, qauf
welche der Verfasser ın der Fußnote sıch heruft (I1 IT
quaest. 57 qart och d irgend eıner anderen Stelle,
die KEiltern 1ätten ber das physısche Ich ıhres ındes
ein volles Verfügungsrecht. Gerade das Gegenteıil sagt
auch der genannten Stelle. Zu diesem physıschen Ich
gehört doch der e1ıb des indes, die Glieder und Siıinne
desselben uch VOL der Erlangung des psychıschen Ichs
Als menschliches Wesen STE das Kınd seinen Eltern
gegenüber WIEe jeder andere Mensch. Den Eltern steht das
ec ZUu nd obliegt die PfThcht der Erziehung ihres
indes, der orge {r die körperliche nd geistige KEnt-
wicklung desselben, un können Ssıe asSsele uch
traien Derjenige aber, dem der Schutz der Rechte In
der Gesellschaft obliegt, hat auch das Recht _ _des Kindes
-  SC seine eigenen Elltern, Talls diese cie körperliche
Integrität verletzen würden, In gleicher Weise schützen,
wIe einen. Angriff VO  — einer anderen eıte AEUIUS S
sagt IThomas der VOL Horvath zıtierten Stelle, „Drou
consideratur ut quidam homo, est alıquid secundum
subsistens ab q l11s distinetum Eit ıdeo 1 quantum est
homo, alıquo modo ad eOS est Justitia“. Insofern _ das ınd
eın ensch iSst, hbesteht ach Thomas zwischen ıhm und
seinen. Eilltern dıe bilaterale elatıon der SLreNgeEN, 4 U S-

gleichenden Justıtia, Von der dort die ede ist. Thomas
stellt demnach das Recht der Eltern wesentlich anders
ATı qals INa  P ach Horvath meınen müßte

Ganz: rıchtıg sagt Horvath, 1mM (ırunde EHNOMHMLMNEN
mußte as (JewtIsseNSforuUm er au{i dıe Gestaltung der
Besitzverhältnisse Einfluß habenden Menschen DC-
nugen; WEeNN das Gewissen er richtig urteılte nd
ann alle ach diesem richtig orientierten (jew1ssen VOT-
gingen, würde das bel bald behoben Se1IN,. un auch keıine
Gefahr einer Wiederkehr desselben estenen Da aber
dieses Forum bısher nıcht ausgereicht hat un auch ın Zu-
kunfit n1C ausreichen wiırd, weıl nıcht mächtig SENUQ
ıst, miıt genügendem Krfolg die ungeordneten TIrıebe
der Menschen I5 zügeln, muß och eın anderes, mıt
Machtmi:tteln ausgestattetes Forum geben Wo Lindet siıch
eiINn solches? Man en da WonNn zuerst, meınt Horvath
zunächst wıeder > richtıg, A dtıie Kırche, welche ja
nıcht die unfehlbare Auslegerıin auch des Naturgesetzes
Ist, sondern auch die Aufgabe hat, dıe Menschen von dem
ungeordneten Jagen nach em Besitze VOoON rdengütern
zurückzuhalten. ‚Aber;\ sagt‘ er „Ich oriıentilere mich SESCH
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dieses.Forum“. Und uch hierin muß man ıhm recht gebén.
Denn dıe Kirche hat N1e qals ihre Aufgabe angesehen,
1mM Einzelnen In dıe Besıitzverhältnıisse den Erdengütern
einzugreıfen. Sıe hat eine andere, weıt höhere Aufgabe;
S1e olg hlıerın dem Beıispiele ıhres göttlichen 1L1ters
Als einst eın Mann an den Heiland herantrat und
iıhn Entscheidung un Schlichtung des Erbschafts-
streites Batı den mıiıt seinem Bruder a  e gab
TISLUS die Antwort (Lk 4 14) „Wer hat mich,

ensch, ZzZum Rıchter oder Erbteier unter euch ein-
Er daßgesetzt c‚:: eugnete amı keineswegs,

ber die gehörige Kenntnis verfüge, och auch, daß er
die erforderliche Autori:tät besitze, diesen Erbstreit
ach eCc un Gerechtigkeit entscheıden. Er leugnete
1UT, daß dıe Aufgabe habe, mıt olchen Sachen sich
befassen; zu 1e] Höherem sSe1l er ın diıe Welt gekommen.
asselDe sa dıe ırche Von sıch un überläßt solche
Besıtzstreitigkeiten denen, welche die Naturordnung ZUr

Regelung rein natürlicher Angelegenheıiten este und
befähigt hat, dem Staate un den vVon ıhm bestellten
ıchtern Sıe iıst Höherem bestimmt, ZULE Lenkung un
Leitung der Menschen auf ıhr übernatürliches: Ziel hın

Muß iIna  — deshalb Horvath darın zustiımmen, daß
er sich 1n dıeser Sache „geESEN dıe ırche orıentiert“,
dar. INa ıhm doch nıcht zustiımmen hinsıchtlich des
Grundes, den anführt, nd der Autorität des heiligen
IThomas, quf die er sıch beruft Die Kirche soll 1Ur ber
moraliısche Mittel verfügen. „In Bezug“”, SCHTEL 149
mıt unmittelbarer ezugnahme auf einen E1l . der
Neuordnung, „agut die Verwaltung und Verteilung des
UÜberflusses orientiere ich mich meılnerseıts > die
Kirche, die qals VO  — ott eingesetzte Pileserın der
Armen ıhr Amt sicher Aln hbesten versehen würde.
Die Erzwingung der Abgabe ist allerdıngs' nıcht ihre
aCc S1ie über moralische Maittel, S1everfügt AUr
kann ermahnen, das Gewissen hinden S SEWISSEN-
losen Menschen gegenüber 1ist 1E jedoch ohnmächtig.
egen diese muß sich die Gesellschait selbst organı-
slieren und TÜr dıe überstaatlıchen, ja übergesellschaft-

Und 1nLlichen KRechte ıhrer Miıtglieder eintreten“.
gleichem Sınne 157 ö  a  er kommt sowohl die ırche
als uch cdie Gesellschaft beı der direkten Bevormundung
der Verschwender und der unrechten. Güterverwalter 1n
Betracht Wie die ırche ihre Vormundschaft ausuüuben
kann“ (nämlich 1Ur durch moralische Mittel) a  en
WIT gesehen, und daß ste‘ die Entziehung. der Kirchen-
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steuer NUur mıt geıstigen Strafen ahnden annn sagt
der heıliıge T’homas ausdrücklich Weıter geht ihre aAC.
nicht Für diesen. etzten Satz führt aus der theologi-
schen Summa des eıliıgen IThomas I1 ]I1ae anı
ad ETr hat offenbar nicht bedacht, daß mıiıt dieser
Behauptung Gegensatz T1 ZU kirchlichen
Gesetzbuch, das 111 Can 2241, erklärt, die ırche hat
„das angeborne und eigentümlıche, von jeder mensch-
lıchen Autorıität unabhängıge eb den ıhr ntier-
ebenen, WEeNnN S16 sich verfehlen, sowohl geistliche als

uch zeitliche Strafen aufzuerlegen“. „Natıyrum et
Eiceclesiae 11US$ est, independens qualibet humana qauctor1i-
tate; cCoercendiı delinquentes, sıbı Su  OS POCHIS tum
spirıtualıbus tTum etiam temporaliıbus.“

Iie Kiıirche hat Iso das Recht, zeitliche Strafen auf-
zuerlegen un Zwangsmaßregeln anzuwenden, S16 hat
uch N1IC etwa von Staates Gnaden;: ist SEWI1SSECTI-
maßen ıhr angeboren (natıvum), S16 hat VO  —
ihrem göttlichen Stifter selbst erhalten un kann ihr
daher VO  — keiner menschlichen Gewalt oder
eingeschränkt werden. S1e hat dieses Rec uch
TUr sıch _ \NSPFUC un ausgeü  3 TOLZ
er BEekämpfung desselben sowohl allgemeınen: als D3

bezüglıch einzelner Strafarten besonderen. Im Vorıgen
Jahrhundert Wr VOT em cıe liberale Staatslehre,
welche den aa als die Quelle es Rechtes hinstellte
(Rechtspositivismus) un daher auch der ırche das eC
absprac unabhängıg VO Staa zeıtlichen Zwangs-
mıtteln un Strafen greiıfen Diesem Irttum trat Pıus
entgegen, indem Syllabus PFOD den Satz verwart
„Eicclesia DLS inferendae potestatem NO NEYUE potesta-

IDetem am temporalem directam vel indirectam
ırche annn also N1C 1Ur morahsche ittel, sondern
auch außere Zwangsmaßregeln anwenden, das AUT

Ausführung ıhrer Gesetze und Verordnungen notwendig
iIst Sıe WAaTrTe uch keine vollkommene: GesSellschaft,
WEeENN S1e N1C uch aäußeren wang, er, WI1IeC Horvath
zugıbt, oit notwendig ISst,; anzıwenden vermöchte. Darın
1eg eben der Charakter vollkommenen Gesell-
schaft, daß S16 alle ZUFF Erreichung ıhres 7Z7weckes not-
wendıgen Miıttel ı sich hat Und diesen TaAakter betont
auch Leo X IILI der NEUETEN Zeıt wiederholt SsSeCcLNEIL
KEnzykliken.: So der Enzyklıka „Immortale Ders

November 1889, miıt klaren Wortenbehauptet un
Vgl hbezüglich des jetzıgen Rechtes Caı uch 2291, 1 2298,

SNC SW



696w  A  haéhdfücklich bve>tvon;c: „‘Dié ‘Kirc-hé ist ‘V'ovn der bürgerlichen  Gesellschaft durchaus verschieden. Da sie aber durch  Gottes gnädigen Ratschluß in sich und durch sich alles  besitzt, was zu ihrem Bestand und zu ihrer Wirksamkeit  erfordert wird, so ist sie nach ihrem Wesen und Recht —  und dies ist von höchster Wichtigkeit — eine vollkommene  Gesellschaft.‘“!) Meinungsverschiedenheiten  unter  den  Kirchenrechtslehrern bestehen auch nur darüber, ob ein-  zelne Strafarten für die Kirche notwendig oder zweck-  mäßig sind. — Und was ist nun in dieser Frage mit dem  heiligen Thomas? Hat er, wie Horvath schreibt, wirklich  gelehrt, die Kirche könne die Entziehung der Kirchen-  steuern nur mit geistigen Strafen ahnden? Ganz und gar  nicht. Er sagt dies weder ausdrücklich,noch sonst irgend-  wie; und man versteht nicht, wie P. Horvath eine solche  Behauptung aufstellen konnte. Thomas spricht an der  zitierten Stelle vom Steuerrecht der Kirche. Dabei sagt er  nichts anderes, als daß der Priester, welchem seitens der  Gläubigen,die ihm gebührenden Leistungen (oblationes)  nicht entrichtet werden, eben diese Gläubigen nicht durch  Verweigerung der Sakramente bestrafen dürfe. Dieses Straf-  recht stehe nur den Oberen der Kirche zu; er sagt also das  Gegenteil von dem, was Horvath ihm zuschreibt. Seine  Worte lauten in deutscher‘ Ubersetzung: „Jene, welche  die pflichtmäßigen Abgaben  nicht  leisten,  können  durch Verweigerung der Sakramente nicht von dem  Priester  selbst,  an den die Abgaben zu entrichten  sind, bestraft werden, damit er -nicht für die Spen-  dung der  Sakramente etwas. zu verlangen . scheine,  sondern von dem Oberen.“ Wenn also der heilige Thomas  hier unter Strafen auch die zeitlichen Strafen versteht,  was Horvath wohl mit Recht annimmt, So spricht er der  Kirche das Recht, solche aufzuerlegen, nicht nur nicht ab,  sondern behauptet es vielmehr ausdrücklich, da er es den  kirchlichen Obern zuschreibt. Der einfache Priesier ist  nicht. Inhaber der kirchlichen Strafgewalt, sondern nur  der kirchliche Obere ist es, wie Thomas hier sagt.  ‚Da man nun aber dem Verfasser gerne zustimmt, es  äei nic_ht 3e Aufgabe der Kirche, wirtschaftliche Mißstände  1) „Ecclesia. differt a societate civili et quod plurimum interest,  societas est genere et iure perfecta, quum adjumenta ad incolumitatem  actionemque suam necessaria voluntate beneficioque conditoris sui, omnia  in se et per se ipsa possideat.“ Der Papst erklärt in der gleichen Enzyklika  noch mehrmals, daß die Kirche eine vollkommene Gesellschaft ist („Eccle-  siam societatem esse non minus quam ipsam civitatem, genere et jure per-  fectam“).  Ebenso in der Enzyklika „Libertas“ vom 20. Juni 1888 und  „Sapientiae christianae“ vom 10.—Jä_nne;‘ 1890,nachdrücklich befon% ; ‚„‚Die 'Kirc-hé 1st on der bürgerlichen
Gesellschaft durchaus verschieden. Da S1e aber durch
(‚ottes gnädıgen Ratschluß ın sıch un uUr«c sich es
besıitzt, WAas D ihrem Bestand und ihrer Wirksamkeit
erfordert wiırd, ist S1Ee ach ihrem Wesen und ec
nd 1es ıst höchster Wichtigkeit — eine vollkommene
Gesellschaft.“1) Meinungsverschiedenheiten unter en
Kirchenrechtslehrern hbestehen auch 1Ur darüber, oh eIN-
zeine Strafarten für die ırche notwendig oder zweck-
mäßıg sSind. nd Was ıst un ın dieser rage miıt dem
eılıgen Thomas? Hat c wI1e Horvath Schreı wirklich
gelehrt, die ırche könne dıe Entziehung der Kırchen-
steuern NUur mıiıt geistigen Strafifen ahnden (GGanz un Sar
nıcht. Er sagt dies weder ausdrücklıch_noch sonst irgend-
WIEe;; und INan verstie nicht, W1e€e Horvath e]ıne solche
ehauptung aufstellen konnte. FThomas spricht A der
zıt1erten Stelle VOoO Steuerrec der ırche el sagt
achts anderes, als daß der Priester, welchem seitens der
Gläubigen „dıe ıhm gebührenden Leistungen (oblationes)
nıcht entrichtet werden, :eben chese Gläubigen nicht ur«c
Verweigerung der Sakramente bestrafen urtfe TDieses BOl=
rec Sie NUrLr den Oberen der Kirche zu; G sagt also das
Gegenteıl on em, was Horvath ıhm zuschreıbht. Seine
Ortie auten 1n deutscher Übersetzung: „Jene, welche
dıe pfllichtmäßigen Abgaben nıcht eiısten, können
durch Verweıigerung der Sakramente N1IC Von em
Priester selbst, an en dıe Abgaben entriıchten
sınd, estra werden, amı nıcht TUr die pen-
ung der Sakramente eLtwas Zu verlangen scheıne,
sondern DORN dem Oberen.“ Wenn also der heilige Thomas
hier unter Strafen auch cdie zeıitlichen Strafen verstie
Was Horvath ohl miıt Aecht annımmt, Spricht der
ırche das Recht, solche aufzuerlegen, nıcht ur nNn1ı6e ab,
sondern hbehauptet vielmehr ausdrücklich, da en
kırc  ichen Obern zuschreıbt. Der eintxche Priesier ist
nicht NnANnaDbber der kiırchlichen Straigewalt, sondern MT
der kirchliche ere ıst es, ‘ wıe IThomas 1er Sagt.

Da 1a NUuN ber dem Verfasser zustimmt,
AD  sel E SE  nıcht dıe Auigabe der < ırche, wıirtschaftliche Mißstände

„Licclesia diıffert societlate eivili et quod plurımum interest,
sociletas est genere et iure perfecta, QqUUuM ad]ıumenta ad incolumitaten.
actionemque SUaııl necessarij]a voluntate benefic10que conditoris SUul, omnla
in et per i1psa possideat. “ Der aps erklar ıIn der gleichen Enzyklika
noch mehrmals, daß die ırche ıne vollkommene. esellschaft ist („Eccle-
siam soclietatem 556 minus QUalll 1psam cC1v1tatem, DoeNeETE et jure DeI-
fectam Ebenso in der Enzyklika „Liıbertas‘“ Jun1i 1888 und
„Sapientiae christianae“ VOIN 10 Jä_nnq
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unmitteibar Zzu hebén, W1e S1e des Alch nıe getan nHat-
bleıbt die rage estehen, WE diese Aufgabe ufalle
Jedermann en da ohl Al en aat,; da dieser dıe
Rechte seiner Untertanen schützen w1e überhaupt Iür
das öffentlıche zeitliche Wohl seiner Angehörıgen eINZU-
treten hat, dıe heutigen wirtschaftlıchen Mißstände aber
das öffentliche Wohl schwerstens bedrohen, auch O1 der
Nichtbeachtun: der natürhlichen Rechte herrühren. Daß
uch Leo XII gedacht Nal werden WIT sogleich sehen.
Da ber dem Staate cdie. Pflicht obliegt, wWw1€e beı allen
anderen Maßnahme S uch 1n der Hebung der wiıirt-
schafitlıchen Mißstände sıch 41l dıe Normen des QaLUTr-
gesetZzes oder des christliıchen Sıttengesetzes halten
nd diese ZUT Ausführung Z brıngen, entsteht eine

Schwierigkeit; „mMu der aa selbhst christlich
werden und-sıch qals Anwait (zottes betrachten (S 156)
Hıerin wıird c wıeder dem Verftfasser SETNE zustimmen.
1a abher cdıe eutıgen Staaten N1IC christlich sınd un
auch noch keine Miene machen, das werden, bleibt
immer die gleiche. Frage, Was HUN tun ist. Ho_1jvaths
Antwort lıegt schließhich 1m Folgenden: ‚„„Diıe Gesell-
cha{it mußbßte Ta iıhrer Natur sich als organısıert
vorfinden, solche Attentate, w1€ cdie planmäßige Ver-
pestung. der Liıteratur, unst W. sınd, unter-
drücken nd damıt ndırekt uch jenen eıl der Sittlich-
keıt Z11 schützen, den INa Güterverwaltung HNECHNES An
einer Airekten Beeıinftlussung der Güterverwaltung 11
Sinne. des christlichen Sittengesetzes Mar der moderne
Staa keıin Interesse und auch kein Recht Daher muß
eın anderes Rechtssuhbjekt gesucht und 1Ur dıiese Vormund-
schaft aufgestellt werden” (S Föl) |)hheses Rechtssubjekt
1b endlich mit folgenden Worten al „ESs bleibt

a1so der Gesellschaft überlassen (S 1968), diese schwere
Aufgabe lösen, und WIT erhlieken NUur 1n den christlhieh
organısierten _Ständen. che Möslichkeit ZUL Aufstellung
eines solchen Gerichtes, das die Vormundschafift estiımm
und ausuüubt Dıe Famıilien muüußten sıch äahnlıch organı-
sieren un ZUr Wahrüung iıhrer christlichen Ehrenmpflichten
SOWIeE uch ZUIN Schutze iıhrer eigenen nd der bedürftigen
iN\AaCASteN Interessen ein äahnliıches Korum Sschaiten, wıe

die Staaten für sıch seit ‘ jeher wollen un jetzt 1mM
Völkerbund bewerkstelligen ZU können glauben Dies setzt
allerdings VOTAaUS, daß WIT nehen dem aa oder 1 &ig
uch andere Organe des bonum COMMLUNG, wenigstens für
einzelne Zweige desselben anerkennen Bel dem Staate,
der nıcht auf naturrec'htlicth ’Böd€r_1 steht, sind solche



Organ—isationén Hilf sarb Giterinnen de Naturrechtes un
der Staat begeht eın Unrecht, wenn dieselben unter-
drückQra in Hbn s  S  Natfirfeéhte's und  der Staat begeht ein Unrecht, wenn er dieselben unter-  drückt.“ Für die Gesellschaft, also die christlich organi-  sierten Stände, handelt es sich hierin niceht nur um ein  Dürfen, sondern um ein Müssen, eine Pflicht. Denn so heißt  es weiter (S. 158): „Auffallende soziale Unebenheiten, wie  z.. B. Überhandnehmen des Pauperismus, berechtigen und  verpflichten die. Gesellschaft ohne Zweifel dazu, daß  sie die Gründe solcher Erscheinungen aufsucht. Daß sie  hiebei die Hilfe des Staates in Anspruch nehmen darf,  dürfte aus dem Wesen desselben als eines Institutes zum  Schutze des Naturrechtes ohneweiters einleuchten. Findet  man den Grund in einer sündhaften oder rein individua-  listischen Verwaltung des Eigentums, so sehen wir keinen  Grund, warum die Korrektur derselben unbefugt wäre.  Durch die justitia legalis ist man eben für seine Eigentums-  verwaltung nicht nur Gott, sondern auch der Gesellschaft  verantwortlich. Der Natur gegenüber ist die Gesellschaft  ohnmächtig, sich selbst aber zu korrigieren ist sie natur-  rechtlich verpflichtet. Sind solche christliche Stände schon  vorhanden, um so besser; wenn nicht, müßten sie natür-  lich erst verchristlicht werden, um diese schwere Aufgabe  lösen zu können.“  Das Resultat des Gänzen ist nachl Horvafh älsv(7), <iaß  unter den jetzigen Verhältnissen die Gesellschaft Hand  anlegen muß, um Besserung herbeizuführen, den unver-  besserlichen Großkapitalisten ihren Überfluß, und denen,  die ihr Vermögen verschwenden oder es zu sittenwidrigen  Zwecken mißbrauchen, ihr Eigentum nehmen und der  Gesellschaft dienstbar machen muß. Da erhebt sich nun  die Frage, ob denn ein einzelner christlicher oder verchrist-  lichter Stand, z. B. der zahlreiche Bergarbeiter-, Metall-  arbeiter-, Buchdruckergehilfen- u. s. w. Stand so vorgehen  dürfe und müsse, ob vielleicht ‚gar schon einige Hundert  Arbeiter eines einzelnen Betriebes eine Depossedierung  ihres luxuriös lebenden Arbeitsherrn vornehmen dürfen  und müssen, Solche Einzelfragen verlangen im praktischen  Leben eine Antwort, und zwar, da es sich um die Ge-  rechtigkeit handelt und um den ruhigen Besitz alles Privat-  eigentums, eine ganz genaue Beantwortung. Manche  werden wohl auch fragen, warum Horvath nicht vielmehr  eine Verchristlichung des modernen Staates in seiner  Ganzheit oder in der Mehrheit seiner Untertanen verlangt,  also sich dem Rufe der K  x  irche ur|1d{ aller treuen 'Kathq-  Jiken anschließt.Für die Gesellschaft, also die christlich OTganı-sıierten Stände, handelt sıch hlerın nNn1ı€e eın
Dürfen, sondern u eın Müssen, eıne Pflicht Denn S heißt
es weıter (S 158) „Auffallende sozlale Unebenheiten, W1€e
Z Überhandnehmen des Pauper1ısmus, berechtigen un
verpflichten die Gesellschaft ohne Zweifel dazu,; daß
s1e dıie Gründe olcher Erscheinungen auIiIsu«c Daß s1e
1iehel die des Staates ın Anspruch nehmen darf,
dürfte aus dem Wesen desselben qals eines Institutes zZum
Schutze des Naturrechtes ohneweıiters einleuchten. Findet
INnan den Grund 1ın einer sundhaften oder rein individua-lıstischen Verwaltung des Kigentums, sehen WIT keinen
Tun Warum die Korrektur derselben unbefugt ware
ure dıe Justitıa legalıs ist Ina  o eben Iür seine Kigentums-verwaltung nıcht 1Ur GOTtE sondern uch der Gesellschaft
verantwortlich Der Natur gegenüber ıst dıe Gesellschaftohnmächtig, sich selhst ber korrigieren ist S1e natur-
rechtlich verpflichtet. Sınd solche chrıstliche Stände schon
vorhanden, besser; wenn N1IC muüßten S1e natur-
iıch eTst, verchristlicht werden, um diese schwere Aufgabelösen können.“

Das esulta des Gänzen ist nach. Horvafh älsvtr), daß
unter den jetzigen Verhältnissen: dıe Gesellschaft Hand
anlegen muß, Besserung herbeizuführen, den CI-besserlichen Großkapitalisten ıhren UÜberfluß, un denen,die i1hr Vermögen verschwenden oder Zu sıttenwıdrigenZwecken mıßbrauchen, ‘ ıhr Fıgentum nehmen und der
esellschaft dıenstbar machen muß Da erhebt sSıch HULn
dıie rage, oh ennn eiINn einzelner christlicher oder verchrist-ıchter an der zahlreiche Bergarbeiter-,; etall-
arbeiter-, Buchdruckergehilfen- S, W. an vorgehenurie un MUSSE, oh vielleicht gar schon einige HundertArbeiter eInes einzelnen Betriebes eine Depossedierungihres Iuxurıös lebenden Arbeıtsherrn vornehmen dürfen
und mussen Solche Kınzelfragen verlangen 1m praktischenLeben eine Antwort, und zwar, da sıch u dıe Ge-
rechtigkeit handelt un den ruhigen Besitz es Privat-
eigentums, eine „ 9anz SeCHNAUE Beantwortung. anche
werden ohl uch iragen, warum Horvath NIC vielmehr
ıne Verchristlichung des modernen Staates 1ın seiner
Ganzheit oder in der Mehrheit selner Untertanen verlangt,qalso sıch dem ufe der irche und a  er Ireuen a  0-lıken anschließt.



Dıie erufung quf den eıligen Ihomas TÜr e1l1Nle solche
Theorıie findet sıch be1l Horvath N1IC un das 1st gut
Denn diese 1 heorle SLE öffenbarem Gegensatz ZUr
Staatslehre der christlichen überhaupt, und der
Leos C4 In der Enzyklıka .„Immortale Delil“ VOoO NOo-
vember 1885 sagt der aps (Herdersche Ausg. 21)
„Itaque Deus humanı SECN procurationem inter uas
potestates partıtus est, sC1L. ecclesiastıiıcam et cıvılem, al-
teram quıdem divınıs, alteram humanıs rebus praeposıtam.
Utraque est SWUO SCNETE MAaXıma, habet utraque Certos,
quıbus contineatur, tfermınos COSQUE SUu  © natura

PFOXIMAa definıtos.“ (S0 hat ennn ott die orge
TUr das Menschengeschlecht zZweli (ze walten zugeteilt, der
geistlichen. un der weltlichen. Jede ist ıhrer Art die
höchste DIie eINe hat Her die göttlichen ınge SESCLZE;
die andere her die menschlichen Jede iıst ıhrer Art
dıe höchste, jede hat ihre Grenzen, welche ihre
aLur un iıhr nächster und unmiıttelbarer Gegenstand
SCZOLEN en amı 1ıst. die ırche qls höchste (jewalt

geıstlichen, der aa als höchste weltlichen Dıngen
anerkannt ach Horvath gibt aDer N1IC ZwWEeI sondern
dreı, die ırche den aa un die Gesellschaft eiztere
STLE wen1gstens unter SEWISSCH Umständen ber dem
Staate un ann sıch SC1IHET qals Hilfsorganes he-
dıiıenen Daß die volkswirtschaftlichen inge sich eEIts
lıcher SEÜF SINd; wird n1ıemand leugnen; er SLE ach
der re 1.eo0s X ILL die ‚Gesellschait“ qls drıtte aC
N1IC neben dem Staate och ıhm

Seıne Te VO  P den beıden (ewalten hat Le6 PE
der KEnzyklıka „Rerum novarum “ quft dıe Volkswirt-

schaft und dıe eutigen Mißstände derselben uch ZUTFT

Anwendung gebracht. nNnter den aktoren, welche Tur die
Lösung der sozlalen rage eLiracC kommen, rwähnt

erster Stelle dıe irche, da S1C die Grundsätze,
ach denen diese Lösung sıch vollzıehen hat, un alleın
uch sıch vollziehen: kann, zweiıter Stelle den. aa
mıt den Worten „Wır INELINEN dıe kHürsten un Reglerun-
gen (c‚ deren Pflichtennoch ı Kinzelnen dargelegt werden.
Von der „Gesellschaft”  c fıindet sich eın Wort Wo VO  —
dem drıtten Faktor, der qußer der ırche Betracht
ommt, den Besıtzlosen selbst handelt, un VO  ] dem, Was
S1e tun dürfen un usSsSsen ZUE Besserung ihrer Lage,
betont 1hr ( Vereinen sıch ZUSAaAMMENZU-

schließen, ber uch das ec des Staates, S16 eaut-
sıchtigen, eventuell S1IC ufzuhehen Oder unterdrücken,

S16 dem Gemeinwohl hindernd den Weg treten;:
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S1IC tehen dem Staate also gegenüber, WI1IE jeder Unter-
tan ucn dessen Rechte darf der Staat N1IC verletzen:
tate er das dennoch. dürfte der Verletzte sıch weder als
neben noch als bDer dem Staate tehend einschätzen,
mıT Gewalt sıch Recht Verschaltien Dıie ‚Gesellschaft
also, VON der Horvath spricht „Stände“, auch WEeNnN
SIC christlich Oorganısiert SInd, tehen weder einzeln och

ihrer Gesamtheit. unabhängıg her oder neben oder ]
staate Vielmehr ist alle orgfal un Mühe darauf z
verwenden, daß dıe aaten durch Zusammenwirken aller
Fkuınzelpersonen und erStände VON christlichen Grund-
satzen un Anschauungen sıch, L1} ıhrer sonstigen
Jätigkeit, uch ıhren. wırtschaftlichen Maßnahmen
eiten assen. Daß Orva INS a1SO sechr bedenklich
ıst und N1IC ungefährlıch Sie jeder leicht eiIn

0CC vieles Z bemerken, doch dürfte das (ze-
sa  © hınreichen ZUN1 Bewelse daß die Ansichten Hor-
Va unannehmbar sınd un daß auch keın Recht
1at S1E dem eılıgen 0OMAas zuzuschreıhben z)

Bemerkenswert und für das uC charakteristisch ıSE auch die
Auinahme, die 111 n Krelisen geiunden hat Der Wiener Schrift-
teller Anlton TE der 1i} Se1INeTr Halbmonatschrift „Das eue solk“ (Heit

August 19029 114) 1Ur das VO  — vielen Erzbischöfen ımd Bischöfen
verurteillte W ürzburger gleichnamige an „Das Neue /olk“ Partei CI -
sreift und schär{fster Weise den hochwürdigsten Erzbischof
Freibur. auiItrı nennt Oorvaths Buch TUr SeC1Ne ichtung „SCWON-
Nele Schlacht („Das Neue V.Oolk“, DE B Vovember 1929, 170)
Dr Lugmayer wıdmet 11 SCiNer /weimonatschrift „Die Neue Ordnung“,

15 August 1929, dem Buche sehr sympathischen YTtikel
Auch Dr FE'berle, Redakteur der vielverbreiteten Wochenschrift ,‚Schönere
Au kunit®:. wird VON Vermeersch OSSsiers de ACcliL1ion populaire VOTILL
A Juni 1930, A TISE SOcClale el Lheoriles reformistes“ 1024 11 en Be-
i1erderern des alschen Reformismus zugezählt, wenngleich sıch miıt iıhm
nicht identifiziere „Sans infeoder V’ecole nouvelle “) und der Ssenannte
A nlon rel anerkennt mit ank die VONN Dr Eberle ihm geleistete Unter-
sLützung. Neuerdings wurde offiziell der Staatssekretarie erklärt, daß
die „Schönere ukunft“ das Daunukschreiben des Papstes Horvath fUür
die Überreichung Buches unrichtig verstanden und überschätzt habe
(vgl „Das Neue eich“ NT 34 iM al 1930, N 704 „Der ‚Üsserva-
Lore Komano stellt richtig“)


